
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1989/9/12 88/14/0169
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.09.1989

Index

61/01 Familienlastenausgleich

69/03 Soziale Sicherheit

Norm

FamLAG 1967 §2 Abs2;

SozVersAbkDV Türkei 1985 Art15;

Beachte

Besprechung in: ÖStZ 1990, 91;

Rechtssatz

Ausführungen über den Beihilfenanspruch eines in Österreich tätigen türkischen Arbeitnehmers für in der Türkei

lebende Kinder.
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